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LT-Aktuell

Zollrückerstattung für
landwirtschaftliche Treibstoffe
Werner Bühler SVLT

In Zusammenhang mit dem Volksentscheid vom 7. März 1993, den Grundzoll

für Benzin und Dieseltreibstoff um 20 Rappen anzuheben, ist auch die
Zollrückerstattung für die in der Landwirtschaft verbrauchten Mengen auf
erneutes Interesse gestossen. Nachdem viele Bauern kaum wissen, aufweichen

Grundlagen die Rückerstattung basiert und wie sich der ausbezahlte
Betrag zusammensetzt, erläutern wir dieses Thema wieder einmal
grundsätzlich.

Der SVLT vertritt die landwirtschaftlichen Interessen zum Beispiel bei der
Treibstoffzollrückerstattung.

Gesetzliche Grundlagen
Die Rückerstattung desZollzuschlages
für den Nationalstrassenbau und eines
Teils des Grundzolls auf Benzin und
Diesel findet nach dem landwirtschaftlichen

Normverfahren statt. Diese
Regelung basiert auf einem Bundesbe-
schluss über die Erhebung eines
Zollzuschlages auf Treibstoffen zur
Finanzierung der Nationalstrassen vom 5.
Januar 1962 und einer entsprechenden
Verfügung betreffend die Zollrückerstattung.

Den Bedürfnissen entsprechend,

wurde die Verfügung 1972 und
1986 an die veränderten Verhältnisse
angepasst.

Das Normverfahren

Im Sinne einer Vereinfachung der
Rückerstattung für den Bezugsberech¬

tigten wie für die Administration wurde
1962 das Normverfahren eingeführt.
Beim Normverfahren wird der einem
Betrieb zurückzuerstattende Betrag
nicht nach dem tatsächlichen
Treibstoffverbrauch berechnet. Vielmehr
wird der Berechnung eine Treibstoffmenge

zugrunde gelegt, wie sie unter
durchschnittlichen Bedingungen während

eines Jahres normalerweise auf
einem Betrieb zu landwirtschaftlichen
Zwecken verwendet wird. Grundlage
der Berechnung bilden die vom
Gesuchsteiler bewirtschafteten Flächen
sowie die auf dem Betrieb vorhandenen

Maschinen und Fahrzeuge. Dem
unterschiedlichen Treibstoffverbrauch
der einzelnen Kulturen wird bei der
Berechnung der Flächenziffer Rechnung

getragen. Betriebliche Besonderheiten

wie Parzellierung, abnormal
lange Wegstrecken, Bodenbeschaffenheit

und topografische Schwierig-

Die Treibstoffzollerhöhung
und ihre Auswirkungen für die
Landwirtschaft

Die Erhöhung des Treibstoffgrundzolls

von 20 Rappen fliesst zu
gleichen Teilen in die Bundeskasse
und zweckgebunden in den Stras-
senbaufonds. Die Anspruchsberechtigung

der Landwirtschaft auf
Rückerstattung des Zuschlages ist
nur für denjenigen Teil begründet,
welcher für den Strassenbau
zweckgebunden ist, weil die
Landwirtschaft nur ca. 10% ihres
Treibstoffbedarfs bei Strassenfahrten
verbraucht. Überdies darf sie mit
ihren langsamen Fahrzeugen die
Autobahnen nicht benutzen, für
deren Finanzierung allein 30 Rappen

als Zollzuschlag im Treibstoffpreis

enthalten sind.
Die Rückerstattung des für den
Strassenbau zweckgebundenen
Anteils von gut 10 Rappen ist der
Landwirtschaft zugesichert. Die
Nettorückerstattungsansätze
betragen neu pro Liter Diesel 56,66
Rappen (bisher 44,62) und pro Liter
unverbleites Benzin 53,49 Rappen
(bisher 40,77). Noch ist nicht ganz
klar, wie die Oberzolldirektion dem
Umstand Rechnung tragen wird,
dass die neuen Ansätze erst ab 8.

März 1993 gelten. Für dieses Be-
rechnungsjahr wird als Übergangslösung

eine Mischrechnung zur
Anwendung kommen, welche nicht
allen Betrieben gerecht werden
kann, der Landwirtschaft gesamthaft

aber einen Betrag von gut 15
Millionen Franken zusätzlicher
Treibstoffzollrückerstattung bringen

wird.

keiten müssen leider unberücksichtigt
bleiben. Man hört deshalb in

Gesprächen mit Landwirten ab und zu,
dass die einen zuviel und andere
zuwenig Rückerstattung erhalten. Das
sind die Nachteile eines jeden Norm-
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Verfahrens, die aber in unserem Fall

weniger schwer wiegen als ein Verzicht auf
die Zollrückerstattung, welche letztes
Jahrdie Summe von 55 Millionen Franken

darstellte.
Zur Ermittlung des Normverbrauchs
werden bei Traktorbetrieben die
Flächen in Hektaren gemäss der
nachstehenden Kulturen mit folgenden
Faktoren multipliziert:
- Wiesland 1

- Flugplätze, Allmenden 0,3

- Offenes Ackerland 1,7

- Rebland 2

- Obst- und Beerenplantagen,
Baumschulen 1,5

- Gemüse- und Schnittblumenkulturen

3

- Streueland 0,3

- Wald 0,15
Die Summe der mit diesen Faktoren
multiplizierten Flächen der einzelnen
Kulturen ergibt die Flächenziffer, mit
der unter Berücksichtigung einer
Berechnungsformel die rückerstattungsberechtigte

Menge ermittelt und der an
die einzelnen Betriebe zurückzuerstattende

Betrag berechnet wird.
Bei Betrieben, welche gemäss
Viehwirtschaftskataster im Berggebiet
liegen, wird die Wieslandfläche aufgrund
des rauhfutterverzehrenden
Viehbestandes ermittelt. Sömmerungsvieh
wird im Heimbetrieb berücksichtigt.
Alpkorporationen können deshalb keinen

Anspruch auf Zollrückerstattung
erheben. Ihr Anspruch muss deshalb
über das Sömmerungsgeld beim
Tierbesitzer geltend gemacht werden.

Rückerstattungsgesuch
und Auszahlung
Die Gesuche sind pro Kalenderjahr und
bis spätestens 15. Februar der
Gemeindeackerbaustelle einzureichen.
Wichtig ist, dassauch Betriebe ohne
eigene Maschinen ihre Gesuche einreichen,

weil sie Anspruch auf die
Rückerstattung einer gewissen Menge
haben, die von Drittpersonen
(Lohnunternehmer, Maschinenring) für die
Bewirtschaftung dieser Kulturen benötigt
wird. Weil Lohnunternehmer ihren
Anspruch auf Rückerstattung ihres
Treibstoffzollanteils nicht anderswie geltend
machen können, ist ein entsprechender

Betrag in den von der FAT und dem
SVLT empfohlenen Tarifen eingebaut.
Oft werden wir gefragt, warum die
verbrauchte Treibstoffmenge und die
Vorräte deklariert werden müssen,
obwohl die Rückerstattung nach dem
Normverfahren erfolgt. Diese Angaben
dienen der Zollverwaltung zu
Kontrollzwecken. Werden nämlich von
einem Traktorbetrieb keine Dieselbezüge

deklariert, könnte man ja annehmen,

dass der Traktor mit Heizöl
betrieben wird, was strafbar ist und mit
hohen Bussen geahndet wird.
Weitere wichtige Angaben sind in der
Wegleitung zum Ausfüllen des
Zollrückerstattungsgesuches aufgeführt.
Es empfiehlt sich, diese Erläuterungen
vor der nächsten Eingabe wieder einmal

genau zu lesen. Die Auszahlung der
Zollrückerstattungsbeträge erfolgt
jeweils Ende Jahr an die Gesuchsteller.
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Elektromotoren
neue und Occasionen
3 Jahre Garantie. Schalter, Stecker und alles
Zubehör in jeder Preislage. Vergleichen Sie Qualität
und Preis.

Getriebe und Kettenräder
Motorenkabel
Verstärkte Qualität, extra weich und geschmeidig.
Alle Kabelsorten lieferbar, wie Feuchtraumkabel TT
usw.

Riemenscheiben
Aus Holz und aus Guss, für Flach- oder
Keilriemen.

Treibriemen
In jeder Qualität, wie Leder, Gummi und Nylon,
mit Schloss oder endlos verschweisst. Keilriemen.

Stallventilatoren
Verlangen Sie Sammelprospekte mit Preislisten.
ERAG, E. Rüst, 9212 Arnegg SG,

Telefon 071 85 91 11

Holzvergaser-Heizkessel für Meterspälten

PYROSWISS® - PS

Int. patentiert, EMPA-geprüft/Nr. 115 707 VKF-anerkannt/TA 7975

Kesselleistungen: 55. 65, 85,100,150 kW Füllvolumen: 340-610 dm1

-Verbrennungsregulierung automatisch, mehrstufig durch
Primär- und Abgasventilator inkl. Ausschaltautomatik

-Umweltfreundliche und wirtschaftliche Holzfeuerung
gemäss LRV 92 Kat. A und B

Überzeugen Sie sich selbst bei der Besichtigung einer

Referenzanlage in Ihrer Nähe.

Zambon Engineering 9008 St.Gallen
Tel. 071/25 05 85, Telefax 071/25 01 88, Hompelistrasse 25
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